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Eine Reihe von Empfehlungen des Beratungsausschusses bezieht
sich auf die Verhältnisse in den Entwicklungsländern.

Unter die Probleme, denen sich die Landeszentralen und
Berufsorganisationen besonders annehmen sollten, fallen diejenigen der
älteren berufstätigen sowie der verheirateten Frauen (Doppelbelastung

Arbeit/Haushalt).
Eine Reihe von Fragen müssen in Zusammenarbeit mit der

Internationalen Arbeitsorganisation gelöst werden, weil diese, dank ihrer
besonderen Stellung über Informationen auch aus Regierungs- und
Arbeitgeberkreisen verfügt.

Schlußbouquet

Ein freudiges «Ah!» entlockte den impulsiveren Delegierten die
telegraphische Botschaft des IBFG-Generalsekretärs, die am Schluß
der Tagung eintraf und verkündete, daß das Problem der Organisierung

der Frauen am nächsten Kongreß des IBFG zur Behandlung
kommen solle und eine Frau mit der Berichterstattung betraut
werde. Andere Ausschußmitglieder nahmen die Botschaft als recht
selbstverständlich hin. Begreiflich, stehen sie doch seit Jahrzehnten
an verantwortlichem Posten in der Gewerkschaftsbewegung und
erscheint es ihnen nur als recht und billig, daß die Frauen auch am
IBFG-Kongreß endlich zu Worte kommen.

Carmen Araiza, die Mexikanerin, konnte sich, da niemand ihre
Sprache verstand, nicht mit Worten verabschieden. Dennoch waren
es ihre Umarmungen, die am deutlichsten ausdrückten, was die
Frauen an persönlicher Bereicherung, an Ermunterung für ihre
Arbeit im Dienste der Gewerkschaften aus dem Kontakt mit ihren
Mitschwestern nach Hause trugen. Sie besagten: Wir sind über die
ganze Welt verstreut. Aber wir kennen ein gleiches Ziel. Wir setzen
uns ein für starke Gewerkschaften, zusammen mit den Männern.
Wenn sie uns zur Mitarbeit nicht genügend energisch auffordern, so
kommen wir von selbst — auf hohen Absätzen.

Rosmarie Etter
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